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Landratsamt Rottal–Inn

Selbstauskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis
Merkblatt und Anleitung

1. Allgemeines
Berufsbetreuer haben gem. §§ 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 25 Abs. 2 BtOG die Pflicht, mit dem Antrag auf Registrierung sowie nach Registrierung alle drei 
Jahre eine Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis gem. § 882b ZPO zu erbringen. 

Diese Auskunft muss im Internet im gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder eingeholt werden.
Sie finden das zentrale Vollstreckungsportal unter: https://www.vollstreckungsportal.de.

Eine Informationseinholung beim zentralen Vollstreckungsgericht oder beim örtlichen Amtsgericht ist nicht möglich.

Im Folgenden finden Sie weitere Hinweise sowie eine Anleitung zur Einholung der Auskunft.

2. Voraussetzungen 
Zur Einholung einer Selbstauskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis (Vollstreckungsportal) benötigen Sie einen Internetzugang sowie eine 
eigene E-Mail-Adresse.

3. Kosten

Die Selbstauskunft ist kostenfrei. 
Auskünfte, die nicht die eigene Person betreffen, kosten 4,50 € pro Datensatz.

https://www.vollstreckungsportal.de/
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4. Anleitung für das Vollstreckungsportal

Schritt 1) Registrierung

Um Auskünfte aus dem Vollstreckungsportal zu erhalten, müssen Sie sich zunächst registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei.

Registrierung:
Gehen Sie auf die Seite 
https://www.vollstreckungsportal.de/. 

Wählen Sie auf der linken Seite im Menü 
Registrierung Auskunft aus.

https://www.vollstreckungsportal.de/
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Geben Sie Ihre persönlichen Daten 
vollständig ein (gelb markierte Felder) und 
bestätigen Sie dies mit Speichern.

Ihnen wird nun per E-Mail ein Link zur 
Freischaltung gesendet. Bitte kontrollieren 
Sie, ob Sie die E-Mail erhalten haben. 
Schauen Sie ggf. im Spam-Ordner nach.
Die E-Mail kommt von folgender Adresse:
vollstreckungsportal@no-reply.nrw.de 

Ebenso erhalten Sie per Post die PIN für 
die Freischaltung. Die Versanddauer 
beträgt etwa 3 – 5 Tage.
Sollten Sie keinen Brief erhalten, wenden 
Sie sich nach 10 Werktagen bitte an das 
Zentrale Vollstreckungsgericht Ihres 
Bundeslandes. Für Bayern ist dieses in 
Hof.

Sie sehen danach die unten gezeigte 
Bestätigungsseite.

mailto:vollstreckungsportal@no-reply.nrw.de
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So sieht die E-Mail aus. 
Sollte diese nicht 
ankommen, prüfen Sie 
auch den Spam-Ordner. 
Der Absender lautet: 
vollstreckungsportal@no-
reply.nrw.de. 

mailto:vollstreckungsportal@no-reply.nrw.de
mailto:vollstreckungsportal@no-reply.nrw.de
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Schritt 2) Freischaltung

Sobald Sie den Brief mit der PIN erhalten haben, klicken Sie auf den Link in der E-Mail. 
Alternativ geben Sie folgenden Link ein: https://www.vollstreckungsportal.de/auskunft/allg/freischalten.jsf 

Es öffnet sich folgende Maske: 

Nach der Freischaltung benötigen Sie nur noch ihre Benutzerkennung und das Kennwort. 

Geben Sie bei Benutzerkennung 
Ihre E-Mail-Adresse ein.

Die PIN entnehmen Sie dem Brief.

Das Kennwort legen Sie selbst 
fest. Wählen Sie ein sicheres 
Kennwort.

Bestätigen Sie mit einem Haken, 
dass Sie die rechtlichen Hinweise 
zur Kenntnis genommen haben.

Danach können Sie sich 
anmelden.

https://www.vollstreckungsportal.de/auskunft/allg/freischalten.jsf
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Schritt 3) Auskunftseinholung

Sobald Ihr Zugang freigeschaltet ist, können Sie die Selbstauskunft einholen. Diese Seite können Sie später unter folgendem Link jederzeit wieder 
aufrufen: https://www.vollstreckungsportal.de/auskunft/priv/auskunftsv/eintrag.jsf 

Bitte bewahren Sie Ihre Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Kennwort) gut auf. Sie benötigen diese, wenn Sie im Rahmen der Nachweis- und 
Mitteilungspflichten erneut eine Auskunft vorlegen müssen.
Folgen Sie den folgenden Schritten:

Wählen Sie auf der Startseite im linken 
Menü Schuldnerverzeichnis aus.
Hier bitte auf „Schuldnerverzeichnis“ 
klicken.

Dies ist der obere Teil der neuen 
Maske.

Wählen Sie bei Einsichtsgrund 
bitte den Punkt: 
zur Auskunft über ihn selbst 
betreffende Eintragungen. 
Sollte sich die Seite nicht 
selbstständig aktualisieren, 
drücken Sie auf das Feld mit den 
Pfeilen neben dem 
Einsichtsgrund.

https://www.vollstreckungsportal.de/auskunft/priv/auskunftsv/eintrag.jsf
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Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.rottal-inn.de/datenschutz.

Die Daten hinter den gelb hinterlegten Spalten werden 
automatisch eingefügt und entsprechen den Angaben, die 
Sie bei der Registrierung gemacht haben.
Sollten Sie in den vergangenen drei Jahren umgezogen 
sein, ersetzen Sie bitte die Postleitzahl und den Wohnort 
mit den alten Daten und führen eine weitere Suche aus.

Bitte geben Sie noch Ihr Geburtsdatum an.

Klicken Sie dann auf Suchen.

Es erscheint Ihr Suchergebnis.

Drücken Sie nun auf den Button PDF-
Dokument.

Die PDF-Datei können Sie uns digital per 
E-Mail zukommen lassen.
Alternativ können Sie diese ausdrucken 
und uns per Post zukommen lassen.
Die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie im 
Anschreiben.

http://www.rottal-inn.de/datenschutz

